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 Von der COVID-19-Krise 
betroffene Wirtschaftszweige
Um die negativen Auswirkungen der Maßnahmen 
zur Eindämmung der Verbreitung von COVID-19 
auf die lettische Wirtschaft zu verringern und 
Arbeitgeber und ihre Arbeitnehmer in den von der 
Krise betroffenen Wirtschaftszweigen zu unter-
stützen, genehmigte das Ministerkabinett in seiner 
Sitzung vom 24. März die Liste der von der Krise 
betroffenen Wirtschaftszweige und am 26. März 
Kriterien zur Gewährung der Stillstandausgleichs-
zahlungen und Steuerstundung für alle Wirt-
schaftszweige. 

VON DER KRISE BETROFFENE WIRTSCHAFTS-
ZWEIGE 

Der vom Ministerkabinett genehmigte Unter-
stützungsmechanismus wird insgesamt 40 Wirt-
schaftszweige abdecken, in denen sich die 
finanzielle Lage der Arbeitgeber aufgrund der 
Verbreitung von COVID-19 erheblich verschlech-
tert hat und auf die die im Gesetz „Über Maß-
nahmen zur Verhütung und Bewältigung nationaler 
Bedrohung und deren Folgen aufgrund der 
Verbreitung von COVID-19“ festgelegten Maß-
nahmen und speziellen Unterstützungsmechanis-
men anwendbar sind. 

In Lettland sind von den negativen 
Auswirkungen von COVID-19 auf die Wirtschaft 
zunächst am unmittelbarsten die Bereiche Ver-
kehr, Fremdenverkehr und Gaststättengewerbe, 
Unterhaltung, Unterkunft und Verpflegung sowie 
Bildung betroffen. 

Nachfolgend werden Wirtschaftszweige 
mit Angabe deren statistischen Systematik in der 
Europäischen Union (NACE Rev. 2) aufgelistet, auf 
die die vom Ministerkabinett genehmigten Unter-
stützungsmechanismen anwendbar sind: 

 
– Personenbeförderung in der Luftfahrt (51.10); 
– Personenbeförderung im Eisenbahnfernverkehr  

(49.10), 
– Sonstige Personenbeförderung im Landverkehr 

a.n.g. (49.39); 
– Hotels, Gasthöfe und Pensionen (55.10); 
– Ferienunterkünfte und ähnliche Beherbergungs-

stätten (55.20); 
– Campingplätze (55.30); 
– Sonstige Beherbergungsstätten (55.90); 
– Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, 

Eissalons u.Ä. (56.10); 

– Erbringung sonstiger Verpflegungsdienstleis-
tungen (56.29); 

– Ausschank von Getränken (56.30); 
– Herstellung von Filmen, Videofilmen und 

Fernsehprogrammen (59.11); 
– Nachbearbeitung und sonstige Filmtechnik 

(59.12); 
– Filmverleih und -vertrieb (ohne Videotheken) 

(59.13); 
– Kinos (59.14); 
– Tonstudios; Herstellung von Hörfunkbeiträgen; 

Verlegen von bespielten Tonträgern und Musi-
kalien (59.20); 

– Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und 
technische Tätigkeiten a.n.g. (74.90); 

– Vermietung von Kraftwagen mit einem Gesamt-
gewicht von 3,5 t oder weniger (77.11); 

– Vermietung von Sport- und Freizeitgeräten 
(77.21); 

– Vermietung von sonstigen Maschinen, Geräten 
und beweglichen Sachen a.n.g. (77.39); 

– Reisebüros (79.11); 
– Reiseveranstalter (79.12); 
– Erbringung sonstiger Reservierungsdienstleis-

tungen (79.90); 
– Messe-, Ausstellungs- und Kongressveran-

stalter (82.30); 
– Kindergärten und Vorschulen (85.10); 
– Sport- und Freizeitunterricht (85.51); 
– Kulturunterricht (85.52); 
– Erbringung von Dienstleistungen für den Unter-

richt (85.60); 
– Tagesbetreuung von Kindern (88.91); 
– Darstellende Kunst (90.01); 
– Erbringung von Dienstleistungen für die dar-

stellende Kunst (90.02); 
– Künstlerisches und schriftstellerisches 

Schaffen (90.03); 
– Betrieb von Kultur- und Unterhaltungseinrich-

tungen (90.04); 
– Museen (91.02); 
– Betrieb von historischen Stätten und Gebäuden 

und ähnlichen Attraktionen (91.03); 
– Betrieb von Sportanlagen (93.11); 
– Sportvereine (93.12); 
– Fitnesszentren (93.13); 
– Erbringung von sonstigen Dienstleistungen des 

Sports (93.19); 
– Vergnügungs- und Themenparks (93.21); 
– Erbringung von Dienstleistungen der Unterhal-

tung und der Erholung a.n.g. (93.29). 
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Es wird geplant, in den nächsten Minis-
terkabinettssitzungen den Kreis der von der Krise 
betroffenen Wirtschaftszweige zu erweitern und 
weitere Wirtschaftszweige in die Liste aufzu-
nehmen.   

 

KRITERIEN FÜR ANDERE WIRTSCHAFTSZWEIGE 
ZUR STAATLICHEN UNTERSTÜTZUNG  

Auf Stillstandausgleichszahlungen und Verteilung 
der Steuerverbindlichkeiten auf Raten oder 
Steuerstundung auf die Dauer von bis zu drei 
Jahren können auch von der Krise betroffene 
Unternehmen Anspruch haben, die in anderen 
Wirtschaftszweigen tätig sind: 
 
– deren betriebliche Erträge im März oder April 

2020 aufgrund der Verbreitung von Covid-19 im 
Vergleich zum entsprechenden entsprechenden 
Monat 2019 um mindestens 30 Prozent 
gesunken sind; 

– deren betriebliche Erträge im März oder April 
2020 aufgrund der Verbreitung von Covid-19 im 
Vergleich zum entsprechenden Monat 2019 um 

20 Prozent gesunken sind, wenn sie mindestens 
eines der folgenden Kriterien erfüllen: 

– der Exportumfang des Unternehmens im Jahr 
2019 beträgt 10 Prozent vom Gesamtumsatz oder 
mindestens 500.000 Euro; 

– der vom Unternehmen im Jahr 2019 gezahlte 
durchschnittliche monatliche Bruttolohn 
beträgt mindestens 800 Euro; 

– langfristige Investitionen in Sachanlagen zum 31. 
Dezember 2019 betragen mindestens 500.000 

Euro. 
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